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lch bestätlge mit meiher unterschrift de'n Ein- ban. Auszug der oben genannten Person(en) in dle oben bereichnete wohriung

und dass iih als Wohnungsgeber oderals beauftragte Person diese Bescheinigung ausstellen därf,
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tatsächllcher Eezug der Wohnung durch einen Dritten weder statt findet noch beabsichtigt iit,
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werden. Das Unterlassen einer Bestätigun6 des Ein- oder Auszugs sowie die falsche oder nicht rechtzeitiSe Bestätigung des Ein- oder

Auszugs können als OrdnrJngswidrigkeiten mit Geldbußen.bis zu 1000 €uro geahndet werden,
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